
	 	

	

in Zusammenarbeit mit den	Freunden	der	Preußischen	Schlösser	und	Gärten	e.V.	

Die	Loire	von	Orléans	bis	Tours	–		
Burgen,	Schlösser	und	Gärten	in	Frankreichs	Königslandschaft	Teil	I	

9	tägige	Busreise	von	Samstag,	25.	Mai	bis	Sonntag,	2.	Juni	2024*	
Leitung:	Uwe	Bölts	

Die Loire durchzieht als längster Fluss 
Frankreichs seine Mitte. Sie bildet das 
geografische Zentrum des Landes, trennt 
aber gleichzeitig den Norden vom Süden. 
Hier wird das reinste Französisch gespro-
chen, hier ist Frankreich am französischs-
ten. Nicht in ein kanalisiertes Flussbett 
gezwungen und nicht schiffbar, bietet die 
Loire heute als einer der letzten Ströme 
Europas das Bild einer völlig sich selbst 
überlassenen Flusslandschaft von ur-
sprünglicher Schönheit und Gemächlich-
keit.  

Der Abschnitt im Zentrum zwischen Orléans und Angers wird wegen der lieblichen Landschaft und des 
besonders strahlenden Lichts der ‚Garten Frankreichs‘ genannt. Hier haben die französischen Könige der 
Renaissance ihre Schlösser gebaut. Ihnen folgten der Adel mit Höflingen und Günstlingen und schließlich 
die Bürger, die sich ihren Traum vom Adelsschloss erfüllten. Mehr als dreihundert Burgen und Schlösser 
säumen die Ufer der Loire. Mit der ersten von zwei Reisen erkunden wir den östlichen Abschnitt dieser 
Kulturlandschaft. Neben den berühmten königlichen Residenzen Chambord, Chenonceau, Amboise und 

Blois, entdecken wir auch unbekanntere 
Schlösser, die nicht von den gängigen 
Reiseveranstaltern angefahren werden. 
Aber nicht nur Schlösser und Burgen 
stehen auf dem Programm. Wir besu-
chen auch das Grab des Heiligen Bene-
dikt in St. Benoit-sur-Loire und eine der 
wichtigsten karolingischen Kirchen Frank-
reichs, sowie unbekanntere romanische 
und gotische Kirchen. Zum Abschluss 
erwartet uns die liebenswerte Metropole 
des ‚Garten Frankreichs’ Tours mit seiner 
pittoresken Altstadt und seiner großarti-
gen Kathedrale.  

 

Passend zum Thema logieren wir bequem in einem Standortquartier: Château de la Rozelle südlich von 
Blois. Die kulinarischen Spezialitäten der Landschaft lernen wir beim Besuch eines Weingutes und einer 
Käserei, oder bei einem Picknick im Schlosspark oder am Ufer der Loire kennen.  

*Wie fahren klimafreundlich mit dem Bus. Eine eigene Anreise per Flug ist aber möglich, dann Sonntag, 26. Mai bis Samstag 1. 
Juni. Die nicht in Anspruch genommenen Zwischenübernachtungen mit Halbpension werden vom Reisepreis abgezogen. Nach 
Absprache besteht die Möglichkeit des Transfer mit unserem Bus ab/ab Paris Flughafen CDG. 



	

Leistungen: 
- Fahrt im ****Bus ab/an Berlin 
- 8 Übernachtungen mit Halbpension (1x Hotel Mouton Blanc*** in Cambrai, 6 x im Château de la Ro-
zelle****südlich von Blois, 1x Hotel Beatus***, Cambrai) 
- Eintritte laut Programm (Wert 200,-), Führungen mit Audiosystem, Gruppentrinkgelder bei Führungen 
- Sicherungsschein 
- wissenschaftliche Reiseleitung 
- Programmänderungen vorbehalten 

Der Reisepreis 2.115,- € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag: 463,- € 
Mindestteilnehmerzahl: 20 

Anmeldeschluss: 28.02.2024 

Programm (Kurzform) 

1.	Tag,	Samstag,	25.05.24	
Fahrt	mit	dem	Reisebus	ab	Berlin	in	den	Norden	Frankreichs,	unterwegs	Vorträge	zur	Einführung	in	das	
Thema	–	Cambrai,	(Hotel	für	1	Nacht)	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

2.	Tag,	Sonntag,	26.05.24	
Fahrt	um	Paris	herum	–	Mittagspause	an	Raststätte	–	Châteaudun	(Schloss)	–	Cellettes,	Château	de	la	
Rozelle	(Hotel	für	6	Nächte)	gemeinsames	Abendessen	

3.Tag,	Montag,	27.05.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	–	Château	de	Blois,	freie	Mittagspause,	bei	gutem	Wetter	Picknick	vor	Château	
Chambord	–	späterer	Nachmittag	Château	Villesavin	–	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

4.	Tag,	Dienstag,	28.05.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	–	Sully-sur-Loire	(Schloss),	freie	Mittagspause	–	St.	Bennoît-sur-Loire	(Abteikirche)	
–	Germigny-des-Prés	(karolingische	Kirche)	–	Cléry-Saint-André	(Kirche	mit	Grabmal	König	Ludwig	XI.)	–	
Fotostopp	bei	Château	Ménars	(Besichtigung	nicht	möglich)	–	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel		

5.	Tag,	Mittwoch,	29.05.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	–	entlang	der	Loire	nach	Amboise	(Schloss),	freie	Mittagspause	–	Château	Chenon-
ceau	–	Château	Chaumont	an	derLoire	–	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

6.	Tag,	Donnerstag,	30.05.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	–	Château	Cheverny	–	Pontlevoy	Besichtigung	einer	Käserei	–	St.	Aignan-sur-Cher	
(romanische	Kirche		mit	Wandmalereien)	Mittagessen	in	einem	Gourmet-Resturant	–	Château	Valen-
cay	–	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

7.Tag,	Freitag,	31.07.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	entlang	der	Loire	nach	–	Tours:	Stadtrundgang	mit	Kathedrale,	St.	Martin	und	Alt-
stadt,	freie	Mittagspause	–	Weinprobe	in	Vouvray	–	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

8.Tag,	Samstag,	1.06.24	
Mit	Bus	ab	Celettes	–	Château	Maintenon	bei	Chartres	als	Vorgeschmack	auf	die	Schlösser	und	Gärten	
der	Ile	de	France	(bei	gutem	Wetter	Picknick	im	Schlosspark)	–	Weiterfahrt	mit	dem	Bus	Cambrai	(Ho-
tel	für	1	Nacht)	gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

8.Tag,	Sonntag,	2.06.24	
Rückfahrt	mit	dem	Bus	nach	Berlin		



 

 

in Zusammenarbeit mit den Freunden der Preußischen Schlösser und Gärten e.V. 
 
Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e.V. 
- Frau Elisabeth Roosens/Herrn Martin Steinbrück  
Schloss Glienicke per Mail: martin.steinbrueck@freunde-psg.de 
Königstraße 36  oder elisabeth.roosens@freundepsg.de 
14109 Berlin 

 

REISE-ANMELDUNG 

Die Loire von Orléans bis Tours –  
Burgen, Schlösser und Gärten in Frankreichs Königslandschaft Tei l  I  

25. Mai bis 2.Juni 2024 

Zur Teilnahme an der obigen Reise melde ich verbindlich an:  

Name 1.) 2.)  

Vorname 1.) 2.)  

Straße 1.) 2.)  

Wohnort 1.) 2.)  

Telefon/e-Mail 1.) 2.)  

Gewünscht wird �  Unterbringung im Doppelzimmer (ggf. Partner nennen) 

 �  Unterbringung im Einzelzimmer 

 ☐ Wir/Ich möchte per Flug selbständig anreisen (bitte um Rücksprache) 

Besondere Wünsche (Speise – Unverträglichkeiten, Vegetarier etc.): 

 

Mit der Unterschrift werden die beigefügten Allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters ARS VIVENDI für 
alle aufgeführten Teilnehmer als verbindlich anerkannt. Wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, 
erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und Rechnung. Einige Wochen vor Abfahrt erhalten Sie weitere Informationen 
zu Programm und Treffpunkt sowie eine Teilnehmerliste. Den Restbetrag überweisen Sie bitte ohne weitere 
Aufforderung spätestens vier Wochen vor Reisebeginn. 

 

    
Ort/Datum  Unterschrift 



Allgemeine Reisebedingungen 
des Reiseveranstalters ARS VIVENDI Kulturreisen Uwe Bölts Am Fuchsberg 23, 28870 Fischerhude  

in Folge ARS VIVENDI genannt 

	

ARS VIVENDI hat sich die Aufgabe gestellt, Kultur und Bildungsreisen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten zu veranstalten: kunsthistorische Studienrei-
sen, Musikreisen, Eventreisen zu Ausstellungen, Festivals u.ä., kulinarische 
Reisen, insbesondere Weinreisen. Die Reisen finden alle unter fachlich qualifi-
zierter Reiseleitung statt. 
 
1.) Abschluss des Reisevertrages und Zahlung des Reisepreises 

Mit der schriftlichen Anmeldung zu einer mehrtägigen Studienfahrt bietet 
der/die Teilnehmer/in ARS VIVENDI den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Bei Tagesfahrten genügt die mündliche Anmeldung. Mit der 
schriftlichen Bestätigung kommt der Reisevertrag zustande. Sie geht dem/der 
Teilnehmer/in bei Mehrtagesfahrten zu, wenn die ausgeschriebene Mindestteil-
nehmerzahl erreicht ist. Mit der Teilnahmebestätigung wird eine Anzahlung in 
Höhe von 20% des Reisepreises erbeten, die umgehend zu leisten ist. Der 
Restbetrag des Reisepreises ist vier Wochen vor Reisebeginn fällig. Bei einem 
kurzfristigen Vertragsabschluss ist der gesamte Reisepreis sofort in einem 
Betrag fällig. Bei Tagesfahrten wird der gesamte Reisepreis nach Erhalt der 
Teilnahmebestätigung fällig. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des 
Reisepreises erfüllt, so besteht für den/die Reiseteilnehmer/in ohne vollständi-
ge Zahlung kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleistung durch ARS VI-
VENDI. Abreden, Nebenabreden und Sonderwünsche müssen schriftlich 
erfasst werden. Mit dem Anmeldeformular erhält der/die Teilnehmer/in unsere 
vollständigen Allgemeinen Reisebedingungen. 
 
2.) Unsere Leistungen 

a) Unsere vertraglichen Leistungen richten sich nach der verbindlichen Leis-
tungsbeschreibung des Programms sowie der Reiseanmeldung und der 
Reisebestätigung. Nebenabreden, besondere Vereinbarungen, vereinbarte 
Sonderwünsche sind in die Reisebestätigung aufzunehmen. 
 
b) Leistungsänderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleis-
tung hat der Reiseveranstalter dem/der Teilnehmer/in unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund zu erklären. Im Fall der erheblichen Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung kann der/die Teilnehmer/in vom Vertrag 
zurücktreten. Unternehmungen, die in den ausführlichen Reiseprogrammen mit 
dem Zusatz „Möglichkeit“ „fakultativ“, oder „Gelegenheit“ bezeichnet werden, 
sind selbst nicht Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistungen und damit 
verbundene Mehrkosten nicht im Reisepreis enthalten. 
 
3.) Rücktritt des Reiseteilnehmers 

a) Vor Beginn der Reise besteht jederzeit das Recht, vom Vertrag zurück-
zutreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären, in Eilfällen auch telefonisch 
oder per Mail bei ARS VIVENDI. Tritt ein/e Teilnehmer/in vom Reisevertrag 
zurück oder die Reise nicht an, hat ARS VIVENDI einen Anspruch auf ange-
messene Entschädigung unter Berücksichtigung ersparter Aufwendungen. Die 
Entschädigung wird nach §651h wie folgt pauschaliert. 
- bis 46 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises 
- bis 31 Tage vor Reisebeginn 30% des Reisepreises 
- bis 15 Tage vor Reisebeginn 50% des Reisepreises 
- bis 8 Tage vor Reisebeginn 75% des Reisepreises 
- bis 2 Tage vor Reisebeginn 85% des Reisepreises 
- ab 1 Tag und bei Nichtantritt 90% des Reisepreises 
 
ARS VIVENDI behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine 
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit ARS VIVENDI nachweisen 
kann, dass wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist ARS VIVENDI verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen 
und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, ARS VI-
VENDI nachzuweisen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale. 
 
b) Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des 
Teilnehmers liegt (z.B. Krankheit), so ist ARS VIVENDI verpflichtet, sich bei 
den Leistungsträgern um die Erstattung ersparter Aufwendungen zu bemühen. 
Dies gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
 

4.) Rücktritt des Veranstalters 

ARS VIVENDI ist bis zu zwei Wochen vor Antritt des Reise berechtigt, vom 
Reisevertrag zurückzutreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird, soweit sie in der Reiseausschreibung genannt ist. ARS VIVENDI ist 
jederzeit berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn der für die Reise 
zuständige Reiseleiter wegen Krankheit oder anderer wichtiger Gründe nicht 
zur Verfügung steht. In beiden Fällen wird dem/der Teilnehmer/in der einge-
zahlte Reisebetrag in voller Höhe erstattet. ARS VIVENDI kann aus wichtigem 
Grund auch während der Reise jederzeit den Reisevertrag unter Beachtung der 
Bestimmungen des §643 BGB kündigen. Ein wichtiger Grund kann gegeben 
sein, wenn der/die Reiseteilnehmer/in den vorher bekannt gegebenen Reisean-
forderungen nicht genügt oder wenn der/die Reiseteilnehmer/in durch sein 
Verhalten den Reiseablauf nachhaltig stört oder gefährdet und dem auch nach 
Abmahnung nicht abgeholfen wird oder werden kann. Im Falle dieser Kündi-
gung behält ARS VIVENDI den Anspruch auf den Reisepreis unter Berücksich-
tigung der ersparten Aufwendungen. 
 
5.) Kündigung wegen höherer Gewalt 

Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Vertragsschluss nicht vorherseh-
bar war, erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl 
der Kunde als auch ARS VIVENDI den Reisevertrag kündigen. Die gegenseiti-
gen Rechte und Pflichten bei einer solchen Kündigung ergeben sich aus den 
gesetzlichen Vorschriften (BGB § 651h) 
 
6.) Haftung 

a) ARS VIVENDI haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen 
Kaufmannes für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl 
und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leitungsbeschrei-
bung sowie die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen 
entsprechend der Ortsüblichkeit des jeweiligen Ziellandes und -ortes. 
 
b) Die Haftung ist auf den 3fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des/der Teilnehmer/in weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
worden ist oder soweit ARS VIVENDI für den einem/er Teilnehmer/in entste-
henden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. Für alle Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet ARS VIVENDI 
bei Personenschäden bis zu Euro 75.000,-, bei Sachschäden bis zu Euro 
4.000,-. Übersteigt bei Sachschäden der 3fache Reisepreis die Haftungssum-
me, ist die Haftung auf den 3fachen Reisepreis beschränkt. Vorstehende 
Höchstsummen gelten je Reisenden und je Reise. 
 
c) ARS VIVENDI haftet nicht für Schäden, die sich seinem Einflussbereich 
entziehen, zum Beispiel Unfälle, die sich auf Wanderungen, den Wegen zu 
Besichtigungsorten wie etwa Burgruinen, Ausgrabungen etc. ereignen. Hieran 
nimmt jeder Reisende auf eigene Gefahr teil und ist z.B. selbst für die Einhal-
tung der Straßenverkehrsordnung verantwortlich. Weiterhin haftet ARS VI-
VENDI nicht für Störungen von Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (zum Beispiel Theaterbesuche, Ausstellungen etc.). 
 
7.) Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise sind innerhalb 
zwei Jahren nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
ARS VIVENDI geltend zu machen. 
 
8.) Versicherungen 

a) ARS VIVENDI schließt keine Versicherung für den/die Teilnehmer/in ab. 
Deshalb wird ihr/ihm empfohlen, sich für die Reise gegen Krankheit, Unfall, 
Haftpflicht, Gepäckverlust, Rücktrittskosten etc. auf eigene Kosten und in 
eigener Verantwortung zu versichern. 
 
b) Mit der Reisebestätigung erhält der/die Teilnehmer/in den Sicherungsschein 
gemäß BGB §651r, ein Formblatt, das ihn über seine Rechte als Pauschalrei-
sende/r aufklärt sowie ein Formular zum Abschluss einer Reiserücktrittsversi-
cherung, die sie/er direkt beim Versicherer auf eigene Kosten abschließen 
kann. 
 
Erfüllungs- und Gerichtsort für beide Teile ist Ottersberg 
 
ARS VIVENDI  Kulturreisen Uwe Bölts, Fischerhude im Februar 2019 


